
                                                        
 
                                                                           
      
 

  G L O B A L G E N E H M I G U N G – R E K U R S 
                                                              

BEKANNTMACHUNG 
 
 
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 29 §4 des Zusammenarbeitsabkommens vom                             
14. November 2019 zwischen der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
über die Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der Raumordnung und gewisser verbundener 
Bereiche bringt das Gemeindekollegium der Bevölkerung zur Kenntnis, dass  
 
die 2VALORISE AMEL S.A. mit Sitz in 4770 BORN, Holzstraße 5, 
 
Einspruch beim Gemischten Berufungsausschuss in 4700 EUPEN, Gospertstraße 1 eingereicht 
hat 
 
gegen den Beschluss des  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Fachbereich 
Raumordnung, mit Sitz in 4700 EUPEN, Hütte 79/22, Quartum Center, und des Technische 
Beamte - ÖDW-LNU - Abteilung Genehmigungen und Zulassungen - Direktion LÜTTICH, mit 
Sitz in 4000 LÜTTICH, Esplanade Simone Veil 1, 10. Stock vom 15.09.2025, womit                                
der 2VALORISE AMEL S.A. mit Sitz in 4770 BORN, Holzstraße 5, die Erneuerung der 
Globalgenehmigung 1. Klasse für ein Biomasseheizkraftwerk, den Anlagen zur Trocknung von 
Hackschnitzeln und Asche, den zugehörigen Anlagen und Lagerstätten sowie die 
Regularisierung von Containern, die als Produktions- und Laborcontainer und zur Lagerung 
von PSA-Material verwendet werden auf den Parzellen Gemarkung 15, Flur A, Nr. 21N9, 
21L10, 21N10 und 21P10 in 4770 BORN, Holzstraße 5, erteilt worden ist. 
 
Der vorerwähnte Einspruch und die betreffende Akte können bei der Gemeindeverwaltung AMEL, 
Büro Nr. 2, während 20 Tagen nach dem Anschlagdatum, jeden Werktag während den 
Öffnungszeiten der Gemeindebüros sowie an den Dienstagen 21. und 28. Oktober 2025, von 17 Uhr 
bis 20 Uhr (nach telefonischer Vereinbarung mindestens 24 Stunden im Voraus – Tel.: 080/348 120 
- Frau Irene MERTES), eingesehen werden. 
                                                                  
Jede Person hat das Recht auf Einsichtnahme in die Akte bei den Dienststellen der zuständigen 
Behörde im Rahmen des Dekrets vom 13. Juni 1991 über den freien Zugang der Bürger zu 
Informationen über die Umwelt. 
              
 
AMEL, den 15. Oktober 2025 
 
 
                                                            Für das Gemeindekollegium: 
Der Generaldirektor,                  Der Bürgermeister, 
 
 
 
J. LENTZ                                                                                               E. WIESEMES 
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